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Die Rentenversicherung

Versicherungszeiten werden auf einem Rentenkonto bei 
der Deutschen Rentenversicherung gutgeschrieben.

TIPPS 

• Schulzeiten ab dem vollendeten 17. Lebensjahr 
melden wir der Rentenversicherung (bitte Nach-
weis vorlegen). 

• Jetzt schon an die spätere Rente denken? Priva-
te Vorsorge (sog. „Riester-Rente“) wird gefördert. 
Ggf. gibt es auch eine betriebliche Altersvorsorge. 
Erkundige Dich und leg los!

• Empfehlenswert ist auf alle Fälle auch eine private 
Berufsunfähigkeitsversicherung. 

Die Unfallversicherung

Wenn während der Ausbildung im Betrieb bzw. auf be-
ruflich bedingten Fahrten etwas passiert oder vielleicht 
eine Berufskrankheit eintritt, leistet die Unfallversicherung. 
Azubis sind vom ersten Tag an gesetzlich unfallversichert. 

TIPP 

Empfehlenswert ist eine private Unfallversicherung, sie 
leistet insbesondere bei Freizeit- und Sportunfällen.

Arbeitsförderung

Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit und die Arbeits-
vermittlung sind allseits bekannt. Weitere Leistungen: För- 
dermaßnahmen und Entgeltersatzleistungen (z. B. Arbeits- 
losengeld).

Die Versicherungsbeiträge
Die Beiträge zur Unfallversicherung werden vom Arbeit-
geber immer voll übernommen. Für die übrigen Versiche-
rungszweige tragen Azubis und Ausbildungsbetriebe die 
Beiträge je zur Hälfte; bei einer Ausbildungsvergütung 
bis zu 325 Euro trägt der Betrieb den gesamten Beitrag 
 allein. Ausnahmen gibt es zum Beispiel bei der Pflegever-
sicherung in Sachsen. 

Für den Betrieb sind wichtig
Dein Ausbildungsbetrieb benötigt zum Start:

• Deine Steuer-Identifikationsnummer und Bankver-
bindung (IBAN und BIC)

• die Rentenversicherungsnummer (Anschreiben 
Deutsche Rentenversicherung mit integriertem 
Sozialversicherungsausweis) … hier wendest Du 
Dich bitte vertrauensvoll an uns. Wir kümmern uns 
um diese Formalitäten.

• die Mitgliedsbescheinigung – am besten von un-
serer BKK. Dein Betrieb wird Dich dann bei uns 
anmelden und Du genießt den umfassenden Versi-
cherungsschutz mit vielen großzügigen Leistungen. 

• als Jugendlicher unter 18 Jahren eine ärztliche Be-
scheinigung über die Erstuntersuchung, dass Du 
für den gewählten Beruf gesundheitlich geeignet 
bist.

Wenn Du Geld in einer bestimmten Form anlegst, 
dann beteiligt sich der Betrieb gegebenenfalls mit 
sogenannten vermögenswirksamen Leistungen (Be-
scheinigung vorlegen) und der Staat mit Sparzulagen. 

Tipp: Denke auch an die private Haftpflichtversicherung, 
es sei denn, Du bist noch mit Deinen Eltern mitversichert.

TIPPS UND EXTRA-SERVICE FÜR BERUFSSTARTER

TOPFITIN DEN JOB



Für Deine Gesundheit das Beste

Facharzt für Allgemeinmedizin oder Spezialisten

Unsere Versicherten wählen ihren Hausarzt frei. Ist der Impf-
schutz komplett (Wundstarrkrampf/Diphtherie nach zehn 
Jahren auffrischen)? Kleinere oder größere Beschwerden –  
der Hausarzt hilft zuverlässig. Fachärzte sind Spezialisten 
zum Beispiel für Röntgenaufnahmen, Orthopädie, Gynä-
kologie, für die Augen usw. 

Übrigens: Unmittelbar nach dem 20. Geburtstag beginnt 
bei Frauen die jährliche Krebsfrüherkennung. Empfäng-
nisregelung? Die BKK übernimmt auch die Kosten für 
empfängnisverhütende Mittel (z. B. Pille) bis zum vollen-
deten 22. Lebensjahr.

Auch Psychotherapeuten können unsere Versicherten 
grundsätzlich frei wählen.

Zahnärztliche Vorsorge

Auch ohne Zahnschmerzen regelmäßig dem Zahnarzt die 
Zähne zeigen: Bis zum 18. Geburtstag einmal im Kalen-
derhalbjahr, danach einmal jährlich. Warum? Regelmäßige 
Zahnpflege und Zahnvorsorgeuntersuchungen können 
Zähne ein Leben lang gesund erhalten. 

Sollte trotzdem einmal eine Krone oder Brücke notwendig 
werden, wird die Zahnvorsorge mit einem „Bonus“ belohnt: 
Das bedeutet wesentlich höhere Zuschüsse!

Apotheken helfen

Mit dem Rezept geht es zur Apotheke, dort kann man 
sich ausführlich beraten lassen.

Kliniken und Krankenhäuser

sind in Deutschland topmodern, personell und technisch 
gut ausgestattet. Fast alle sind unsere Vertragshäuser – 
für eine optimale Betreuung der Versicherten.

Hallo Berufsstarter,
das Ende der Schulzeit ist absehbar. Wie findest Du Deinen 
„Traumjob“, den mit den besten Zukunftsaussichten? Der 
Weg dorthin ist zwar mit einigen Hürden gespickt – mit 
ein wenig Training kann daraus aber ein Start-Ziel-Sieg 
werden. Für diese spannende Zeit, die jetzt vor Dir liegt, 
drücken wir alle Daumen und wünschen Dir viel Erfolg bei 
bester Gesundheit. 

Bei Fragen rund um die Sozialversicherung im Allgemei-
nen, die Krankenversicherung im Besonderen sowie zur 
Gesundheit sind wir Dein Ansprechpartner. 

Deine BKK

Einfach unsere BKK wählen!
Wer die Wahl hat, hat die Qual. Für Deine Gesundheit soll-
test Du keine Kompromisse eingehen. Wir bieten neben 
den Standardleistungen, die bei allen gesetzlichen Kran-
kenkassen gleich sind, viele attraktive, exklusive Zusatzleis-
tungen – genau richtig für Dich und Deine Gesundheit.

Im Internet findest Du dazu nähere Informationen und eine 
Beitrittserklärung zum Download – gib einfach den Namen 
unserer BKK ein. 

Wir punkten auch mit einem Top-Service: Eine individuelle 
persönliche oder telefonische Beratung durch unsere kom-
petenten Fachkräfte sowie die unbürokratische und schnel-
le Bearbeitung Deiner Anliegen sind garantiert. 

Herzlich willkommen!
Mit der Ausbildung starten Azubis auch in die eigene Kran-
kenversicherung – ein beruhigendes Sicherheitspolster für 
alle Fälle! Versichern können sich beispielsweise Azubis 
und Beschäftigte von Betrieben, für die eine BKK besteht. 
Viele BKK sind entweder regional oder bundesweit geöff-
net, d.  h. sie versichern alle Personen, die in diesem Be-
reich wohnen oder beschäftigt sind. Wer bei uns versichert 
ist, kann es bleiben, auch wenn er einmal in einem anderen 
Betrieb ausgebildet wird, den Arbeitgeber wechselt oder 
ein Studium aufnimmt.

Das freie Wahlrecht in der Krankenversicherung hast Du 
dann, wenn Du zum Beispiel unmittelbar vor Ausbildungs-
antritt (mit Vater oder Mutter) familienversichert warst. Dann 
kannst Du ab Ausbildungsbeginn unsere BKK wählen. Alles 
ganz easy! Fülle einfach die Beitrittserklärung aus und sende 
sie an uns; wir schicken Dir dann umgehend eine „Mitglieds-
bescheinigung“ für den Ausbildungsbetrieb oder diese direkt 
an Deinen Arbeitgeber. 

Erstklassige Leistungen
Unsere Vertragspartner helfen Dir, fit zu bleiben oder bald 
wieder gesund zu werden. Ob Krankheit oder Unfall (im 
Straßenverkehr, während der Freizeit, beim Sport) – die 
BKK ist immer und überall zur Stelle. 

Mit Versicherungsbeginn bekommst Du Deine eigene Ge-
sundheitskarte; sie ist der Schlüssel für die Kostenübernah-
me sehr vieler Leistungen – vergleichbar einer Scheckkarte.

Krankenkraftwagen und Rettungswagen

sind rasch zur Stelle und befördern zum Beispiel ins Kran-
kenhaus. Gesundheit hat immer Vorfahrt.

Masseure und Krankengymnasten

sorgen dafür, dass Gelenke, Beine, Hände und Rücken 
bald wieder fit sind.

Vorsorge und Rehabilitation

Ob vorbeugend oder zur Rehabilitation, ambulant oder 
stationär, unsere Leistungen sind vielfältig und individuell: 
Fit bleiben oder wieder gesund werden!

Zuzahlungen – selten bis nie

Zu Leistungen, zum Beispiel zu Arznei-/Heil-/Hilfsmitteln, 
Krankenhausbehandlung usw. sind Zuzahlungen vorge-
sehen. Aber: Diese sind erst nach Vollendung des 18. Le-
bensjahres (Ausnahme: Fahr-/Transportkosten) fällig und 
dann nur bis zu einer Belastungsgrenze von 2 % der jähr-
lichen Bruttoeinnahmen (chronisch Kranke 1 %). Danach 
gibt es sogar einen Befreiungsausweis.

Keine Sorgen bei Arbeitsunfähigkeit

Bei längerer Arbeitsunfähigkeit, wenn Ausbildungsvergü-
tung oder Lohn/Gehalt nicht mehr weiterbezahlt werden, 
leisten wir bis zu eineinhalb Jahre Krankengeld.

Erste Wahl: 
Die BKK!

Urlaub im Ausland?

Unser Versicherungsschutz besteht auch in sehr vielen 
europäischen Staaten. Die Europäische Krankenversiche-
rungskarte als Versicherungsnachweis befindet sich auf 
der Rückseite der Gesundheitskarte; für einige Staaten 
gelten spezielle Anspruchsbescheinigungen. Für Reisen 
solltest Du unbedingt eine private Auslandskrankenversi-
cherung abschließen (für einen krankheitsbedingten Rück-
transport, für Nichtabkommensstaaten und für Mehrkos-
ten), es sei denn, Du bist für Auslandsreisen noch mit den 
Eltern mitversichert.

TIPP

Gerne beraten wir Dich über spezielle Angebote:

• Exklusivleistungen

• Bonusprogramme

• Gesundheitskurse/-programme

• Gesundheitsschriften

• Zusatzversicherungen

Die Pflegeversicherung 
Mit der Krankenversicherung ist jeder Azubi auch pflege-
versichert. Für alle Fälle! Auskunft gibt unsere Pflegekas-
se. Tipp: Erkundige Dich über die Vorteile einer privaten 
(ggf. staatlich geförderten) Pflegevorsorgeversicherung!

Top Leistungen 
& extra Service


